
D
ieser Artikel möchte schwer-
punktmäßig über die Mög-
lichkeiten, welche die neue

GOZ im Rahmen der Kinderbehandlung
bietet, informieren, wobei auch allge-
meine rechtliche Tipps zur Vermeidung
von Ärger gegeben werden sollen. 

PKV/GKV

Circa 88 Prozent der Patienten in der
Bundesrepublik sind gesetzlich, circa
neun Prozent privat krankenversichert.
Gewöhnlich sind die Kinder von gesetz-
lich Krankenversicherten ebenfalls in
der GKV versichert. Hier gilt §10 SGB V
„Familienversicherung“. Danach sind
Kinder in der GKV 
– bis zur Vollendung des 18. Lebens-

jahres
– bis zur Vollendung des 23. Lebens-

jahres, wenn sie nicht erwerbstätig
sind

– bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, wenn sie sich in Schul- oder
Berufsausbildung befinden oder ein
freiwilliges soziales oder ökologi-
sches Jahr im Sinne des Jugend-
freiwilligendienstegesetzes oder
Bundesfreiwilligendienst nach dem
Bundesfreiwilligendienstgesetz leis-
ten; (…)

– usw. 
familienversichert.

Gesetzlich Krankenversicherte haben
Anspruch auf Vertragsleistungen. Des-

halb sollen zunächst die speziellen 
Vertragsleistungen für Kinder nach
BEMA – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – aufgezeigt werden.

Spezielle Leistungen 

für Kinder nach BEMA

– Früherkennungsuntersuchung (30.
bis 72. Lebensmonat) 

– IP 1 bis IP 4 (ab dem 6. Lebensjahr bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres)

– IP 5 (nur 6er und 7er)
– Zahnsteinentfernung (Nr. 107) 1 x

innerhalb eines Kalenderjahres
– Kinderkronen (BEMA-Nr. 14)
– Platzhalter (BEMA-Nr. 123a)
– Wurzelkanalbehandlungen (zum Bei-

spiel BEMA-Nr. 27)
– Kinderprothesen 

– GKV: BEMA 96a bis 96c Fest-
zuschuss Gruppe 5

– Mundvorhofplatte (BEMA-Nr. 121,
122c)

– Kieferorthopädische Beratung und
Behandlung (BEMA-Nr. 5, 7a, 116–
118, 119a–d, 120a–d, 121, 122a–c,
123a–b, 124, 125, 126a–d, 127a–b,
128a–c, 129, 130, 131a–c)

– Erstellung spezieller Knirscherschie-
nen (BEMA-Nr. K 1 oder K 2)

– Behandlung von Zahntraumata
(BEMA-Nr. 55, Ä2685)

– Diastemabehandlung (BEMA-Nr. 61
oder 57)

– Therapie angeborener Zahnanoma-
lien 

– Freilegen eines ret. oder verl. Zahnes
zur orthopäd. Einstellung (BEMA-Nr.
63)

– Behandlung in Vollnarkose in Zu-
sammenarbeit mit einem Anästhe-
sisten 

Hinweis

Wünschen gesetzlich Krankenversi-
cherte – nach Aufklärung über die 
Vertragsleistung – Leistungen, die
nicht nach BEMA berechnet werden
können, weil etwa der BEMA keine 
Abrechnungsbestimmungen enthält
oder weil diese Leistungen nicht aus-
reichend wirtschaftlich, zweckmäßig
und notwendig im Sinne des §12 
SGB V sind, ist es möglich, mit diesen
Patienten die Erbringung von ergän-
zenden/alternativen Privatleistungen
zu vereinbaren.
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Kinderbehandlung – Welche
Möglichkeiten bietet die GOZ?

| Dr. Hendrik Schlegel

Kinderbehandlung ist eine große Herausforderung. Sie stellt besondere fachliche aber auch 
persönliche Anforderungen an den Behandler. Die Organisation des Praxisablaufs (z.B. Kinder-
behandlungstag), die Ausstattung der Praxis (z.B. Spielzeug im Wartezimmer) und die Mit-
arbeiterinnen müssen auf die Kinderbehandlung eingestellt sein. Kinderbehandlung „muss 
man mögen“, sonst wird es schwierig. Davon einmal abgesehen, wirft Kinderbehandlung auch 
besondere juristische und abrechnungstechnische Probleme auf.



Dabei sind aber eine Reihe von forma-
len Voraussetzungen zu beachten. 

Privatleistungen bei 

Kassenpatienten

Prinzip: Der Kassenpatient hat An-

spruch auf Vertragsleistung (SGB V,

BEMA)

– Ausreichend, wirtschaftlich, zweck-
mäßig, notwendig

– Aber: Aufklärung über verschiedene
Behandlungsalternativen

Vereinbarung nach §4 Abs. 5d BMV–Z

bzw. §7 Abs. 7 EKVZ

Vereinbarung außervertraglicher Leis-
tungen:
1. Schritt: Raus aus dem Vertrags-
zahnarztrecht
2. Schritt: ggf. zusätzliche Vereinba-
rung nach 
– § 2 Abs. 1 und 2. oder
– § 2 Abs. 3 (bei Leistungen, die über 

das zahnmedizinisch notwendige
Maß hinausgehen)

(GOZ gilt ohne „Wenn und Aber“!)

Die Rechnungserstellung erfolgt dann
nach GOZ. 

Vereinbarung einer Privatbehandlung

gemäß §4 Abs. 5d BMV-Z bzw. §7 

Abs. 7 EKVZ für GKV-Patienten

Name des Versicherten: 

Mir ist bekannt, dass ich als Patient der
gesetzlichen Krankenversicherung das
Recht habe, unter Vorlage der Kranken-
versichertenkarte nach den Bedingun-
gen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung behandelt zu werden. Unabhängig
davon wünsche ich ausdrücklich auf-
grund eines privaten Behandlungs-
vertrages gemäß der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) privat be-
handelt zu werden.

 Nachfolgende Behandlung wurde
vereinbart:

 Siehe beigefügter Heil- und Kos-
tenplan

Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass
eine Erstattung der Vergütung oben ge-
nannter Leistungen durch die Kranken-
kasse in der Regel nicht erfolgen kann.

Ort, Datum

Unterschrift des Zahnarztes

Unterschrift des Versicherten

Die aufgeführte Behandlung …

… ist nicht im Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung
enthalten.

… geht weit über das Maß der aus-
reichenden, zweckmäßigen und
wirtschaftlichen Versorgung hi-
naus (§§ 12, 70 SGB V).

… geht über die Richtlinien des Bun-
desausschusses der Zahnärzte und
Krankenkassen für eine ausrei-
chende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung hinaus.

… wird auf Wunsch des Patienten
durchgeführt.

Bei bestehender Privatversicherung
oder bei Erbringung von Leistungen, 
die nicht unter den BEMA fallen, sind 
die entsprechenden Behandlungsmaß-

nahmen nach GOZ zu erbringen. Die
neue GOZ bietet gegenüber der GOZ 88
eine Reihe zusätzlicher Leistungen,
wenn auch nicht übermäßig viele. Die
Möglichkeiten der Berechnung sind
aber durch die jetzt verbesserte Mög-
lichkeit der Analogberechnung erwei-
tert.
Die nachfolgende Übersicht zählt –
ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
– spezielle Leistungen für Kinder nach
GOZ 2012 auf.

Spezielle Leistungen 

für Kinder nach GOZ

– Individuelle Prophylaxe (1000 bis
1040 GOZ, 4050/4055 GOZ) 
– GKV ab dem 6. Lebensjahr bis zur

Vollendung des 18. Lebensjahres
– Kariesrisikobestimmung (Privatleis-

tung: §6 Abs. 1 GOZ)
– Kariesdetektor (Privatleistung: §6

Abs. 1 GOZ)
– Ernährungsberatung und Zahnputz-

schule
– Fissurenversiegelung (2000 GOZ)

– GKV: Kassenleistung nur 6er und
7er

– Füllungen mit Glitzer (2050–2120
GOZ)
– GKV: BEMA 13a bis 13d

– Wurzelkanalbehandlungen (zum
Beispiel 2360 GOZ, 2380 GOZ)

– Kinderkronen (2250 GOZ)
– Platzhalter (6240 GOZ) 
– Kinderprothesen (5210 bis 5230

GOZ)
– GKV: BEMA 96a bis 96c Fest-

zuschuss Gruppe 5
– Hilfe zur Beseitigung schädlicher

Lutsch- und Nuckelgewohnheiten
(6190–6230)

– Kieferorthopädische Beratung und
Behandlung (6000 ff. GOZ)

– Erstellung spezieller Knirscherschie-
nen (7000 ff. GOZ)

– Behandlung von Zahntraumata
(3140 GOZ, 3160 GOZ, 2685 GOÄ)
– Transplantation: keine Kassen-

leistung
– Diastemabehandlung (3280 oder

3210 GOZ)
– Therapie angeborener Zahnanoma-

lien 
– Freilegen eines ret. oder verl. Zahnes

zur orthopäd. Einstellung (3260 GOZ)
– Sedierung mit Dormicum (Ä253,

Ä271, Ä272)
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Von der Vertrags- zur Privatleistung

GKV-Versicherte haben Anspruch auf Vertragsleistungen
i.S. des §12 SGB V: BEMA und GOÄ (für GKV)

Wünscht der GKV-Versicherte eine Leistung 
außerhalb des BEMA?

Privatvereinbarung gem. § 4 Abs. 5d BMV-Z 
bzw. § 7 Abs. 7 EKVZ

Rechnungslegung gem. §10 GOZ



– Behandlung in Vollnarkose in Zusammenarbeit mit
einem Anästhesisten

– Behandlung unter Hypnose (§2 Abs. 3 oder §6 Abs. 1
GOZ)

– Sedierung mit Lachgas (§2 Abs. 3 oder §6 Abs. 1 GOZ)
– Zuschlag i.V.m. Untersuchungen (Ä5, Ä6) K1
– Zuschlag i.V.m. Besuchen (Ä45 ff.) K 2

Rechtstipps zur Kinderbehandlung

Weil es im Zusammenhang mit der Behandlung von 
Kindern immer wieder auch zu Rechtsproblemen oder
Rechtsstreitigkeiten mit den Eltern kommt (Stichworte:
Vertragspartner und Honoraranspruch, Aufklärung und
Einwilligung usw.), empfiehlt es sich im eigenen Inte-
resse, folgende Hinweise zu beachten:

Therapieplanung

Bei den ersten Terminen kommen die Eltern (oder ein 
Elternteil) meist noch mit. Wenn Sie schon beim ers-
ten Kontakt mit dem Kind (oder in einer Folgesitzung)
eine fachgerechte Untersuchung und Befundung vor-
nehmen konnten, sollten Sie mit den Eltern (oder ei-
nem Elternteil) die sich daraus ableitenden einzelnen
Behandlungsmaßnahmen (Therapieplanung) ausführ-

lich besprechen und dies auch sorgfältig dokumentie-
ren. 
Teilen Sie den Eltern mit, was im Einzelnen notwen-
dig ist, insbesondere ob Anästhesien, Füllungen, Ex-
traktionen, Wurzelkanalbehandlungen, Röntgenbilder,

Unsere Angebotspalette umfasst u.a.:

- Produkte für die Füllungstherapie (z.B. Matrizen systeme,
oder zahnärztliche Keile in kinderfreundlichen Größen)

- Zubehör für die KFO-Behandlung und

Platzhaltersysteme

- Milchzahnkronen in vielfältiger Auswahl und alles für die
Endodontie

- Chirurgische Instrumente speziell für Milchzähne

- Behandlungshilfen, wie Koffer dam klammern oder
Mundsperrer in kindgerechten Größen

- Prophylaxe-Artikel (z.B. Kinder zahn bürsten,
Versiegelungsmaterial oder Polierpasten mit Ge schmack)

- Motivations- und Belohnungs artikel

für Ihre kleinen, tapferen Patienten

- Aufklärungs- und Organisations -

material, das Ihren Arbeitsalltag
einfacher macht

- Behandlungszimmer nach Maß

- ... und vieles mehr!

Ihr Spezial-Anbieter von innovativen

Produkten für die Kinderzahnheilkunde

10,-
GUTSCHEIN*

Diesen Warengutschein
können Sie einlösen auf
www.kinderdent.com

* Mindest bestellwert: 100,- €.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung diesen

Gutscheincode an: 281/015. 

€
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KinderDent GmbH

Ihre Kunden-Nr.

Ein Herz für 

Kinderzähne...

Überzeugen Sie sich selbst und 

fordern Sie den aktuellen

KinderDent-Katalog GRATIS an!

Sie können den kompletten Katalog
auch als PDF-Datei von unserer
Internetseite www.kinderdent.com
downloaden!

Bestellhotline: +49 42 03 - 43 33 2

www.kinderdent.com

KinderDent GmbH ·   Gutenbergstr. 7 ·   28844 Weyhe

Fax: +49 4203 - 43384 ·   E-Mail: order@kinderdent.com
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Zahnreinigungen durchgeführt werden
müssen. Lassen Sie sich die Zustim-
mung zu diesen Behandlungsmaßnah-
men von den Eltern schriftlich bestä-
tigen und dokumentieren Sie diese in 
der Patientenakte.

Zuzahlungspflichtige Maßnahmen

Sind (bei bestehender gesetzlicher
Krankenversicherung) zuzahlungs-
pflichtige Maßnahmen erforderlich?
Sollen nur zuzahlungsfreie Leistungen
erbracht werden? 
Hier gibt es häufig Streitpotenzial
(Stichwort: „Abzocke“). Klären Sie 
dies ab und dokumentieren Sie es in
der Patientenakte. 

Gesonderte Unterrichtung 

der Eltern

Klären Sie ab, in welchen Fällen die El-
tern (vorher!) gesondert unterrichtet
werden wollen (zum Beispiel vor Rönt-
genbildern, Extraktionen, Wurzelkanal-
behandlungsmaßnahmen usw.), damit
sie ihre Zustimmung rechtzeitig ertei-

len können. Machen Sie dies am bes-
ten ebenfalls schriftlich, wobei beide
Eltern unterschreiben sollten. So ver-
meiden Sie Konflikte mit den Eltern 
oder unangenehme finanzielle oder ju-
ristische Überraschungen!

Lassen Sie sich die 

Kontaktdaten geben

– Telefonnummer der Mutter und des
Vaters (nach Möglichkeit zu Hause
und an der Arbeitsstelle) – (wann 
jeweils am besten erreichbar?).

– Mobilfunknummer der Mutter und
des Vaters (Privathandy) und nach
Möglichkeit die Mobilfunknummer
der gegebenenfalls vom jeweiligen
Arbeitgeber gestellten Handys.

– Anschriften (bei Getrenntleben bei-
der Elternteile) – (Bei welchem El-
ternteil lebt das Kind?).

Diese Informationen sind für Sie wich-
tig, damit Sie die Eltern erreichen kön-
nen, wenn zum Beispiel deren Einwilli-
gung eingeholt werden muss.

Klären Sie (auch) 

die Familienverhältnisse ab!

– Leben die Eltern getrennt?
– Sind sie geschieden? Wer ist der 

Sorgeberechtigte?
– Besteht eine nichteheliche Lebens-

gemeinschaft?
– Ist das Kind nichtehelich?

Die Klärung dieser Fragen ist unter 
anderem wichtig für die Frage, wer die
Einwilligung erteilen muss und wer Ihr
Vertragspartner/Honorarschuldner ist.

Bei sprachlichen Verständigungs-
schwierigkeiten (mit den Eltern oder
dem Kind)?
Gibt es zum Beispiel Verwandte oder 
ältere Geschwister mit entsprechen-
den Sprachkenntnissen, die in die Be-
handlung mitkommen und übersetzen
können? (Wie sind diese telefonisch
oder per Handy zu erreichen?)

Fazit

Kinderbehandlung ist eine große He-
rausforderung. Dies gilt für die persön-
lichen und fachlichen Anforderungen
an den Behandler und die Mitarbeite-
rinnen aber auch an Organisation und
Ausstattung der Praxis. 
Abrechnungstechnisch bietet die neue
GOZ gegenüber der alten erweiterte
Möglichkeiten, wenn auch nicht über-
mäßig viele. 
Zur Vermeidung von Rechtsproble-
men im Zusammenhang mit der 
Behandlung von Kindern sollte der 
Zahnarzt – im eigenen Interesse – be-
stimmte Kautelen einhalten. 
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kontakt.
Dr. Hendrik Schlegel
Geschäftsführender Zahnarzt
Zahnärztekammer Westfalen-Lippe
Auf der Horst 29
48147 Münster
Tel.: 0251 507-510
E-Mail: Dr. H.Schlegel@zahnaerzte-wl.de
www.zahnaerzte-wl.de
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